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eihnachten naht wieder, aber eine Weihnacht inmitten der obendenI„ Schrecken des Weltkrieges. Voll Wehmut ſchauen wir da die Kleinen,

eren ater eit draußen im Feld m dieſer eiligen acht Wehmuts⸗
voller noch gedenken wir der vielen, die zum erſtenmal als Waiſen hin
treten zur Krippe des göttlichen Kindes, deren ater auf dem Kampffeld
inging zum ewigen Weihnachtsfrieden. iel fleißige, lebende nde rühren
ſich und en ſich auch rühren, bedürftigen Kriegerkindern der Zeiten
Ungunſt zum Trotz eine fr eihna bieten Aus dem gleichen
el wohltuender lebe ſind die ertreter der Berliner Kaufleute
und Wohlfahrtsorganiſationen übereingekommen, auch in dieſem ahre
Weihnachtsbeſcherungen edenten und fördern. Und wir möchten
wünſchen, daß ſich ihre Geſchenke nicht allzu ng den Begriff der
n  en Gaben halten, und dieſes nicht nur im ntereſſe Unſerer eimiſchen
Spielwareninduſtrie, ſondern auch der leuchtenden, unſchuldigen Kinderfreude.
Für das chriſtliche mpfinden iſt 1⁴ eihna der Sonnenſtrahl V finſterer
acht Dunkle acht und leſe Schatten ſenkten ſich auf nur allzu lele
junge Herzen Der unerbittliche rieg hat ſo manchem Kind den ater

oder ihn gebrochen und ſiech wieder heimgeführt. teſe Schatten
ſollten wir eben, wenigſtens ſie verklären durch tatkr  ige und wirk⸗
ſamen ro Freilich iſt das eine Aufgabe, die ſich nicht auf eine Be⸗
ſcherung beſchränken darf Weit über die kurzen Weihnachtstage hinaus
ruft ſie alle Kreiſe der Kinder⸗ Uund Jugendfürſorge und auf den
Plan, ihr Beſtes zu tun zum Wohl der Waiſen des Krieges

Kriegszeiten eS auch ehedem, die der aiſenpflege ſo manche
neue nregung Uund Anſporn rachten So entſtan nach den
Befreiungskriegen die weithin etannte Anſtalt 0 der Lutherhof
bei Weimar. Das Haus trug die bezeichnende Inſchri „Nach denen
vbon Jena, en Und Leipzig erbauten die Freunde in der Not durch

Nach200 gerettete Knaben dieſes Haus dem errn zum Dankaltar
Uhlhorn geht das Aufblühen der proteſtantiſchen Rettungshäuſer, das bon

Beuggen bei Lörrach ausging oder doch reich befruchtet wurde, ebenfa
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zurück auf die Not der Befreiungskriege nli  e können wir m der
Geſchichte der katholiſchen Waiſenpflege feſtſtellen nur gehen hier die An⸗
nge der Entwicklung bis ins 16 Jahrhunder zur Am Anfang
der neuzeitlichen katholiſchen Waiſenpflege ſelbſt ein Kriegsmann
St Hieronymus Amiliani, Kommandant Dienſte der epu  1
Venedig, wurde nach ſeiner Rückkehr aus harter Gefangenſchaft der Vate  *  I
ungezählter Kriegswaiſen Opfer der lombardiſchen und venetiſchen Kriege
Von ihm nahm die Genoſſenſcha der omastker ihren Ausgang, die
enannt nach ihrem der Nähe bon Bergamo, ſich vorwiegend
der Waiſenpflege widmete Einen großen Freund und örderer fand
Amiliani Kardinal Caraffa dem ſpäteren Paul Urch
Caraffas Bemühungen kam der Tden nach Rom, wo die ofſene aiſen⸗
ege durch ardina de Upi und Paul III ereits eine gewiſſe Organi⸗
ſation erhalten Auch dieſer Fortſchritt muß und darf als Kriegs⸗
olge gelten, dem die chweren Kriegsläufte der Regierung Klemen
mit dem furchtbaren Sacco di Roma, der Brandſchatzung oms durch
Spanier und Lan  ne  E, Unmittelbar vorausgingen

Die großen Maßnahmen der Vorzeit tragen überwiegend den Charakter
der Rettung aus offener Not Unſere Zeit die dank eit bor⸗
geſchrittenen Geſchichtsſtudium mehr denn aus der Erfahrungv
Zeiten chöpfen kann, lieber durch vorbauende Arbeit dem mtri
der Not die Tore mͤͤgli verſchließen Sie ittel Uund bor allem
elfende Kräfte Bereitſchaft ſtellen planmä  iger vorbeda  ex Arbeit
Dieſer enden Waiſenpflege bedarf Unſere Zeit bor allem

Waiſen Sinne der ſchützenden ſind alle, die der elterlichen
orge aus irgendwelchem Grunde entbehren müſſen, ſei dieſer Grund nun
Tod ſei wirtſchaftliche Not ſei Leichtſinn oder Laſter der
Eltern Freilich ird der D  rung dieſe vorſorgende Waiſen

ege
oft Rettungsarbeit übergehen, da die Waiſen naturgemäß den in  en
die geordneten Erziehung und Leitung entgegenwirken, verſtärktem
Maße ausgeſe ſind Aber auch hier bleibt der rundſa möglichſt früh
zeitiger vorbeugender eſtehen

So er eS iſt, daß die Zahl der ürſorgebedürftigen Kinder gewaltig
anſchwellen ird eben er iſt es, jetzt ſchon auch nUur annähernd
genauen Überſchlag machen Feſte, ſtatiſtiſch ermittelte Angaben aben
wir ſelbſt für den Friedensſtand nur ezugli der Vaterwaiſen und Doppel⸗
waiſen, deren Anzahl Zuſammenhang mit den Vorarbeiten zur Hinter⸗

Stimmen LXXXVVIIII. 8.
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liebenenverſicherung im ahre 1907 ermittelt wurde Hiernach wurden
1907 im Deutſchen eich gezählt 123 542 Vaterwaiſen, von denen
106 768 auch ugleich keine Utter mehr hatten, alſo Vollwaiſen
Die Statiſtik erſtreckte ſich über alle noch Unverehelichten, ſoweit ſie das
achtzehnte Lebensjahr noch nicht ollende hatten. Bedenkt man, daß ünf bis
echs Millionen eu  er änner den afſen gerufen ſind Und großentei
im E ehen, ſo wird man beim Durchſchnittsheiratsalter des annes
vbon Jahren wohl mit einer Vermehrung der aterwaiſen um Hundert  2
Quſende rechnen en Und enn die Zahl der Mutterwaiſen auch hinter
jener der Vaterwaiſen zur  ehen wird, ſo ird doch mancher Wehrmann,
der raußen fällt, auſe kleine Waiſen laſſen 1. Freilich ird für
manche der Kinder, die den ater berloren aben, die Utter oder
Verwandte einen 10 ausreichenden rſa ge  ren, ſo daß fremde
rſorge nicht V Anſpruch wird. ◻ ird aber durch den
rieg die Zahl der 7  m Kinder“, deren Eltern aus irgend einem Grunde
ren Elternpflichten nicht nachkommen können bzw nicht nachkommen, ganz
bedeutend ermehr werden. Hierher gehören, olange der rieg noch auert,
ungezählte Kinder, deren ater im ſteht,‚ deren Utter aber nicht
zugleich den Vater⸗ und Mutterpflichten gewachſen iſt Auch nach dem
Kriege werden die Reihen dieſer Kinder ſich nicht allzuſehr lichten Denn
wie viele Krieger werden durch ihre Verwundungen, durch Krankheit und
Siechtum erwerbsbeſchränkt, ſelbſt erwerbsunfähig werden! Selbſt bei größter
orgfalt ird e8 unmoͤgli ſein, alles en und alle Not V er  en
In vielen en wird der Zuſammenhang wiſchen Kriegsdienſt und Krank⸗
heit nur er feſtzuſtellen ſein Bei andern wieder wird die Art der
Verwundung oder Erkrankung den ater m der nötigen orge die
Kinder, in ſeiner Erziehungstätigkeit, er hemmen und hindern. Zu
allem hin äßt ſich jetzt noch kaum vorherſagen, wie ſich das Wirtſchafts⸗
eben Uunmittelbar nach dem Kriege geſtalten wird Hand in Hand mit
der Erwerbsbeſchränkung des annes eg aber leider nur oft ver⸗

Nicht ohne Intereſſe dürfte un dieſem Zuſammenhan eine otiz ſein, die
bei Geérando⸗Buß, Syſtem der geſamten Armenpflege, findet ahre 1760/61

öffnete die Kö

rſchaft, in London das Armenſpita leitet und unterhält,
die Pforten dieſer nuſtalten den Kindern der Soldaten, e.  e m dem teutſchen
Kriege gefallen aren; die meiſten Waiſen von Soldaten, die in der Schlacht
von Minden efallen aren. Anfangs wurden von bis 12 Jahren auf
enommen; allein bald chon mußte man des großen udrang auf
Kinder bis 3 Jahren beſchränken
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mehrte Erwerbstätigkeit der Frau und Utter gehen Mutterarbeit
außerhalb des Hauſes iſt aber faſt immer glei  edeutend mit Erziehungs⸗
igung

Während ſo in vielen en die ſorgende, ende Tätigkeit durch
den rieg und eine Folgen gehemmt wird, ermehr anderſeits die
Schutz und Erziehungsbedürftigkeit der Jugend Nach dem
Kriege von 1870/71 war ein Steigen der Roheits⸗ und Sittlichkeitsdelikte
feſtzuſtellen. Nach dem kubaniſchen rieg olen die Straffälle der Jugend⸗
en nach anfänglichem Rückgang ſo ſtärker wieder angewachſen ſein.
Daß der rieg, und ſei noch ſo gerecht, allzu ei verroht, ieg
10 auf der Hand Die leinen Unglücksfälle beim Spielen der Kinder
ſind mehr oder weniger armloſe orboten dieſer Erſcheinung. lele hält
＋2 nicht mehr bei treuer, ändiger Arbeit Selbſt die ſo wünſchenswerte
Ausbildung unſerer Jungmannſchaft kann, wie das chon eniſprechende
Erfahrungen in der Friedensjugendpflege lehrten, empfindlich bom ernſten
Berufsſtreben und Tbeiten abziehen. jes ird ſo mehr der Fall
ſein, wenn, wie hier und dort eklagt wird, die geiſtige Jugen  ege nicht
genügen eachtet oder ogar brach gelegt wird ewi geht eine gewaltige
Welle oher Begeiſterung durch Unſer olk. Aber jede Welle 1r ugleich
loſen, eichten aum in die Höhe Es wird wenigſtens noch abzuwarten
ſein, ob das Urteil des bekannten Jugendrichters Landsberg zutrifft: „Von
Nebenerſcheinungen abgeſehen, werden durch den rieg die materiellen Ur⸗
ſachen der Verwahrloſung vermehrt, die ſittlichen vermindert.“ Die Mög⸗
ichkeit vermehrter ſittlicher efahren beſteht gewiß, und ſie allein iſt run
genug, an entſprechende Abwehr denken

Der ater iſt dem ind rn  rer und rzieher. Unterhalt
und Erziehung muß deshalb dem durch den rieg zeitweiſe oder gar ſtändig
aterlo gewordenen unde geſicher werden. Die öſung der Erziehungs⸗
aufgabe ſetzt die Sicherſtellung hinreichenden Unterhalts boraus. CES kommen
bezüglich dieſer materiellen Fürſorge drei Geſichtspunkte in Betracht die
Unterſtützung während der A

eſenhei des Vaters, einer durch den rieg
verurſa

en Arbeitsloſigkeit d. ; Erwerbsbeſchränkung des Vaters
durch eine nfolge des Krieges herbeigeführte Dienſtbeſchädigung (Ver⸗
wundung oder Krankheit); Ableben des Vaters im Kriege oder m⸗
folge des Krieges Da der rieg im Namen des Reiches eführt wird,
ſo iſt es auch ſelbſtverſtändlich, daß das eich erſter die Sorge⸗

für die er des Krieges hat Die Anerkennung dieſer Sorge⸗
15*
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omm denn auch in einer ethe bon Reichsgeſetzen zum Ausdruck,
über die im Anſchluß die erwähnten Geſichtspunkte ein kurzer Über⸗
blick egeben ſei

Die rſorge für die Angehs  örigen der Einberufenen nde
ihre grundlegende egelung m dem eſe bom Februar 1888, ein⸗
ſchließlich des Ergänzungsgeſetzes bom ugu 1914 Die geſetzlichen
Mindeſtbezüge etragen für die Ehefrau monatli M. vom November
bis Ii einſchließli MN, für jede andere unterſtützungsberechtigte
Perſon, alſo bor allem die Kinder Unter Jahren, monatli II
Die Zuwendung der Unter  ung ſetzt den Nachweis der Bedürftigkeit
boraus Wenn dieſer Nachweis auch ſehr weitherzig gehandhabt wird Und
der Unterſtützung keineswegs den Charakter oder gar die Folgen einer
rmenunterſtützung erleiht, ſo werden doch Stimmen laut, die eine An⸗
derung dieſer Beſtimmung fordern Mit Rückſicht auf die Kinder iſt die
Forderung nach erhöhten Mindeſtleiſtungen bon groͤßerer Wichtigkeit. Wenn
auch eine große Anzahl bon Stadtgemeinden erhebliche ge, bis
100 Prozent und mehr, den reichsgeſetzlichen Unterſtützungen ewährt, ſo
wäre doch eine einheitliche egelung, Unter npaſſung die Ortsverhält⸗
niſſe, ohne Zweifel wünſchenswert. Der bon einer Hamburger Kom
miſſion geforderte Mindeſtſatz bon für jede Kind monatli Er⸗

ſcheint wenigſtens für ſtädtiſ Und induſtrielle Ver  ni  e als Urchaus
berechtigt. ichtig iſt ferner, daß auch für Jugendliche über 15 Jahren,
ſoweit ſie bom Einberufenen Unterhalten wurden, im Bedürfnisfall Unter⸗
ſtützung gezahlt werden muß ies gilt bor allem für Schüler, Lehr⸗
inge ohne Vergütung oder oſtge Uund Kranke Neu iſt die Beſtim⸗
mung, daß au  unehelichen Kindern die Unterſtützung gewährt werden
muß, ſoweit die Unterhaltspflicht des Eingezogenen echtlich feſtgeſtellt iſt
Zu dieſen geſetzlichen Leiſtungen und den Zuſchlägen der Gemeinden treten
dann noch die mannigfachſten Unterſtützungen eitens privater etriebe
und Unternehmungen oder Vereine bzw erbände einzelnen Unter⸗
liegen ſie natüuürli ſehr verſchiedener Beurteilung

War ſo für die Angehörigen der Kriegsteilnehmer wenigſtens in etwa
glei Anfang geſorgt, ſo traf die große Arbeitsloſigkeit der erſten

Zu dieſem eſe wie auch zAum Militär⸗Hinterbliebenengeſetz vergleiche man

ezugli der Einzelheiten das vorzügliche en Was während der Kriegs⸗
zeit von den wichtigſten geſetzlichen Beſtimmungen und be  Tdlichen Verordnungen
wiſſen muß Von Dr Saltzgeber und Dr Zach Berlin 1914, ermanta
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en die zurückgebliebenen gewerblichen xbeiter, aber auch iele An⸗
geſtellte und kleine Selbſtändige ſo härter. Es iſt gewi eine der
erfreulichſten Erſcheinungen unſeres Vo  ebens, daß (8 durch Zuſammen⸗
arbeit der verſchiedenſten aktoren gelungen iſt, m verhältnismäßig kurzer
Zeit der eigentlichen Kriſe Herr werden. Die ngſten Erklärungen
des Reichskanzlers en offen, daß Unter dem harten ruck der Not
die öſung des ſchwierigen roblem der Arbeitsloſen mit fer
m Angriff ird Zur Stunde reilich hatten gerade die inder⸗
rei  en Familien ſ leiden Hier konnte nur die Privat⸗
wohltätigkeit notdürftig Abhilfe chaffen.

Weiterfaſſend, über den Notſtand des Augenblicks hinausblickend, iſt
die rage nach der Unterhaltungsmöglichkeit der Kinder der Kriegs⸗
invaliden, jener täglich ſich mehrenden apfern Schar, die ihre geſunde
Arbeitskraft dem Vaterland zum er gebracht hat und nun teilweiſe oder
auch 19 erwerbsbeſchränkt iſt Es kommen hier die beiden Reichsgeſetze bom
31 Mai 1906 V Betracht über die Penſionierung der Offiziere einſ

ießli
der Sanitätsoffiziere des Rei  eeres, der kaiſerlichen Marine und der kaiſer⸗
en Schutztruppen und über die Verſorgung der erſonen der Unterklaſſen
des Rei  eere uſw In beiden Geſetzen iſt unterſcheiden: Penſion
bzw Militärrente, Verſtümmelungszulage, Kriegszulage und Alterszulage.
Die Penſion der ziere bei Verwundung oder Dienſtbeſchädigung be⸗
raüg and ein Drittel bis drei Viertel des penſionsfähigen Dienſt⸗
einkommens der Friedensſtelle, die der zuletzt innegehabten Kriegsſtelle ent⸗
ſpricht; die Verſtümmelungszulage, beim Verluſt bon Gliedmaßen, Gehör
oder Geſicht, 00—1800 V; die Kriegszulage bei dem Einkommen bis
zum Hauptmann 0 einſchließlich 1200 I falls die Penſion bon

höheren Dienſteinkommen erechne wird, 720 Erreicht das Einkommen
nicht 3000 M, ſo wird es rd der Alterszulage nach Vollendung des

Jahres oder bei völliger rwerbsunfähigkeit auf dieſen Betrag erhöͤht
Bei den Unterklaſſen III die Rentenberechtigung ein bei einer Erwerbs
unfähigkeit bon mindeſten 10½ nachdem ＋ ſich völlige oder
teilweiſe Erwerbsunfähigkeit handelt, ird Voll— oder Teilrente gewährt.
Den Berechnungen werden im allgemeinen die Beſtimmungen bei Durch⸗
ührung der Unfallverſicherung Grunde gelegt Die ourente beträgt

1 ine Urze Überſicht bietet: Erzberger, Was man von dem Militär⸗
penſionsgeſetz wiſſen muß Berlin 1907, Germania.
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für den Feldwebel 900 I einen Sergeanten 720 M, Unieroffizier 600
und Gemeinen 540 Die Verſtümmelungszulage beim Verluſt eines
Gliedes bzw des Gehörs monatli 27 V, beim Verluſt des Geſichts bzw
zweier Glieder monatlich Zu ente und gegebenenfalls der er⸗
ſtümmelungszulage IU dann noch die Kriegszulage bon monatli
Die Alterszulage iſt Unter denſelben Vorausſetzungen wie bei den Offi
zieren auf 600 feſtgeſetzt Bei einer großen Zahl der uannſchaften
werden auch noch Bezüge der nvalidenverſicherung ergänzend eingreifen.
Wenn leſe Renten auch für den Ledigen genügend erſcheinen mögen, ſo
können für eine Familie, deren rnährer dazu noch ſiech oder krüppel
haft iſt dieſelben kaum als hinreichend gelten. Es iſt 104 auch eachten,
daß ſich meiſtens junge Familien handeln wird, deren Kinder noch
für auf das Elternhaus angewieſen ſind iellei leße hier
durch eine Kinderrente nach dem Vorbild der noalidenverſicherung einiger⸗
maßen Abhilfe ſchaffen

Die Rückſicht auf die Zahl der Familienglieder, die wir im Militär.
penſionsgeſetz beſonders mit Rückſicht auf die Kriegsinvaliden ermiſſen,
nde ſich Iim ilitärhinterbliebenengeſetz bom Mai 1907
Von Ntereſſe ſind 1 dieſer elle bor allem die Beſtimmungen über die
Kriegsverſorgung. Sie wird ewährt, enn der Verſorger efallen, einer
riegswunde oder bor Ablauf bon zehn Jahren einer ſonſtigen Kriegs⸗
beſchädigung rlegen iſt Berechtigt ſind E, heliche oder legitimierte
Kinder, auf Antrag und im Falle der Bedürftigkeit auch Verwandte auf
ſteigender Linie Die Kriegsverſorgung wird auch in dem Fall ewährt,
daß dem ezieher eine allgemeine Verſorgung (Penſion) zuſteht, nur ſind
dann die Bezüge teilweiſe geringer. Da jedo die Geſamtſumme beider
Renten die Kriegsverſorgung naturgemäß E übertrifft, genügt ‘s, einige
Beiſpiele der Kriegsverſorgung elbſt anzuführen. kommen für Uns
in Betracht Kriegswitwengeld und Kriegswaiſengeld. etztere erhöht
bei Doppelwaiſen. Es beträgt das Kriegswitwengeld für die
eines eutnan 1200 I, eines Feldwebels 600 V, eines Unteroffiziers
500 I eines Gemeinen 400 Das Waiſengeld bei Offizierskindern
200 bzw 300 für eine Do

elwaiſe, 168 bzw 240 für die
Kinder der annſchaften der Unterklaſſen. Im allgemeinen erſcheinen ieſe
Bezüge bedeutend günſtiger als bei der nvalidenverſorgung. So wird

bei einer Waiſenrente von 240 Urchaus möglich ſein, dem inde
eine gute Erziehung bzw Unterkunft zu verſchaffen. Da ferner die Unter⸗
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ſtützung bis zum vollendeten ahre gezahlt wird, iſt auch für die be⸗
Ufliche Ausbildung geſorgt. Ugßerdem kommen 10 auch hier noch
die Beträge der allgemeinen Verſorgung, Zivilpenſionen oder der allerdings
nicht ehr erheblichen interbliebenenverſicherung m ſehr vielen en in
Betracht, wenn ſie auch bei der Beurteilung der allgemeinen Leiſtungen
nicht in Anſchlag gebracht werden dürfen. hne Zweifel werden, wenn
die Zeit dazu gekommen iſt, dieſe Geſetze eingehend überprüft und mancher⸗
orts verbeſſert werden. Die Geſellſchaft aber muß ſich Abet bewußt leiben,
daß ſie ſich hiermit ihrer Ufgaben die Kriegswaiſen noch nicht ent⸗
ledigt hat ſondern gerade deren wichtigſte, die Erziehung, noch löſen muß
Zur großen Gruppe der Kriegswaiſen, die einer Erziehungshilfe be⸗
dürfen, gehören naturli m erſter Linie die Doppelwaiſen, die der rieg
geſchaffen hat Es gehören hierher alle, deren Utter Zeit und
Geſchick gebricht, heranwachſende ne und Töchter leiten Auch wird,
wie ſchon betont wurde, der aus dem heimgekehrte ater ſeinen Er⸗
ziehungsaufgaben nicht immer mehr voll gerecht werden önnen, zuma die
Kriegsluft ogar über die Uunmittelbar betroffenen Familien hinaus
dieſe Ufgaben manchmal erſchweren ird

Die Erziehungshilfe kann nun zunächſt durch einfache Ergänzung und
Unterſtützung der Erziehung innerhalb der angeſtammten Familie, vor allem
durch jugendpflegeriſche Maßnahmen geſchehen Erſt wo leſe nicht möglich
oder nicht ausreichend ſind, omm Trennung von der eigenen Familie
und Unterbringung in einer Pflegefamilie, Arbeitsſtelle oder Anſtalt mi
Betracht Jede dieſer Unterbringungsmöglichkeiten muß vorhanden ſein;
ſie en ſich gegenſeitig unterſtützen und ergänz Es omm nur darauf
an, im Einzelfalle die richtige aßnahme treffen. Ungeſchulte
kräfte, denen lellei reiche ittel zuſtrömen, ſind ei erſucht, ſofort
zur Anſtalt ihre Zuflucht nehmen. Es iſt dies natürli das viel
einfacher, als ſelbſt die langwierige Verantwortun und Überwachung der
ganzen Erziehung übernehmen. Freilich können Kriegshilfen, die nur

für die Dauer des Krieges voll arbeiten, auch nicht gut anders handeln
Sie erſcheinen eben deshalb für die Erziehungsaufgaben weniger geeignet
und wecken den wohlberechtigten unſch, daß alle derartigen Unternehmen

mit ihren Kräften, vor allem aber auch mit ihren itteln, in den ien
der altbewährten Und erfahrenen Friedensorganiſationen ellen wollten

Selbſtverſtändlich ſoll mit dem eſagten die A n ＋ —  2 V.  h U n

nicht herabgeſe werden In bielen en iſt ſie wünſchenswert und er⸗
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fordert Sie iſt notwendig zur vorläufigen Unterbringung, um nach genauer
Kenninis des Kindes eine geeignete Familie ausfindig machen können
Wir brauchen ſie dort, n geeigneten Pflegefamilien in genügender
Zahl fe wie vielfach in Großſtädten und Diaſporaorten. Sie iſt
wünſchenswert, enn das Kind einer beſonders ſachkundigen Erziehung
in körperlicher oder geiſtiger Hinſicht bedarf. Die reicheren Erfahrungen
und Hilfsmitte einer gut geleiteten Anſtalt bieten hier mei beſſere Gewähr.
Tatſächlich iſt denn auch eine große Zahl bon Waiſen bzw Armen⸗
indern uſw in Waiſenhäuſern Uund nlichen nſtalten untergebracht.
1907 zählte man Unter deren Inſaſſen allein über 100 000 Vaterwaiſen,
von denen über 40 000 Vollwaiſen Angeſichts der geſteigerten
Anſpr der Kriegszeiten ieg deshalb die rage nahe, ob unſere aiſen⸗
häuſer dem Bedürfnis gewachſen ſind Was hierbei Unſere katholiſchen
aiſenhäuſer angeht, ſo genügten ſie im großen und ganzen riedens
zeiten dem Bedürfnis. Nach Erhebungen, die der Caritasverband kurz
vor Kriegsausbruch veranſtalte 0 und die großentei noch beantworte
wurden, dürfte das atholiſche Deutſchland urzeit über 700 Er⸗
ziehungsanſtalten mit ausgeſprochen katholiſchem Charakter, einſchließlich der
ürſorgeanſtalten, beſitzen. Die Zahl der glinge dieſer Anſtalten beträgt
ungefähr 50 000, bon denen etwa über ein Fünftel Fürſorge⸗ bzw Zwangs⸗
zöglinge ſein werden. Ein Bedürfnis für neue Anſtalten zeigte ſich haupt⸗
ſächlich in Großberlin, vielfach aber auch im rheiniſch⸗weſtfäliſchen Induſtrie⸗
gebiet. In beiden en bieten wirtſchaftliche Lage und geſellſchaftliche
ung der Bevölkerung eine genügende Erklärung. Von den übrigen
Landesteilen äßt beſonders die Probinz oſen einen gewiſſen 0  an
erkennen, der ſich Unter den Verhältniſſen ndeſſen eichter eben ſſen
ird Oft könnte durch Aufhebung der Aufnahmsbeſchränkung auf einen

rei ein Usglei wiſchen einzelnen Gegenden geſchaffe werden
Es iſt wünſchen, daß hier namentlich V den Kriegszeiten jede mögliche
Erleichterung gewährt werde Die Gründung Häuſer nur mit Rückſicht
auf die Kriegswaiſen ſcheint weniger ratſam. Denn die Kriegswaiſennot
ird ſich im Lauf der ahre immer mehr beheben, ein Haus dagegen iſt
eine dauernde Einrichtung. Weit eſſer iſt Es, durch iftung vbon Frei⸗
plätzen und anderweitige Zuwendungen die beſtehenden Waiſenhäuſer kräftig

unterſtützen. Mußten doch chon im Frieden, ſelbſt in wohlhabenden
katholiſchen Städten, Kinder abgewieſen werden nicht Überfüllung,
ſondern aus angel eln Dagegen wäre ＋2 egrüßen, enn
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die Opferwilligkeit des Krieges eine eihe bon Unternehmungen fördern
würde, die zwar nicht ausſchließlich der Waiſen

ege dienen, aber für dieſe
doch bon beſonderer Bedeutung ſind Hierher gehören Zufluchts⸗
heime für ſofortige Unterbringung obdachloſer und gefährdeter Kinder und
Jugendlicher, eime für jugendliche Tbeiter bzw Lehrlinge und Geſellen.
Selbſtverſtändlich iſt in jedem Einzelfall Bedürfnis und Lebensfähigkeit ein⸗
gehend prüfen

ollen aber Unſere beſtehenden nſtalten im weſentlichen der Lage
wachſen ſein, dann en die weiteſten Kreiſe behilflich ſein, die genügende
Zahl bon Pflegefamilien ſtellen, die bereit ſind, ein Waiſenkind,
und enn auch nicht gerade immer ein „Kriegswaiſenkind“ wäre, auf
zunehmen. chon ange 10 eine eihe vbon Vereinen in dieſer Hinſicht
10 An ihrer ſteht wohl nach Bedeutung und Erfolg das Sera⸗
phiſche Liebeswerk bon Altötting Uund Ehrenbreitſtein. Vorzüglich wurde
neuerdings Unter Leitung bon roſeſſor eeh die geſamte caritative Jugend⸗
rſorge in ganz Bayern organiſiert. Ahnlich ſeit Jahren der weſt⸗
äliſche Erziehungsverein Unter Domkapitular Bartels In den Städten
aben die Binzenz⸗ Und Eliſabethenvereine großen Anteil dieſen Tbeiten.
Für die ereits gefährdete Jugend kommen die ungemein ätigen Fürſorge⸗
bereine für Frauen, ädchen und Kinder VN Betracht, ſeit einiger Zeit
auch die Männerfürſorgevereine, die vielfach gemeinſam mit den Vinzenz⸗
bereinen 10 ſind Die Kriegszeit legt die Hoffnung nahe, daß ſich recht
lele ren den aiſen Uund Verlaſſenen nen werden. Hat doch der
rauhe am ſo mancher Utter Sohn hinweggerafft, ſo manchem ater
ſeinen tab und 0l3 eraubt. Es ſei auch beſonders ingewieſen auf
die Annahme größerer Kinder in Lehr⸗ und Dienſtſtellen, aber mit Anſchluß
an die Familie.

Trennung bon den Kindern iſt jedo nach dem Verluſt des Vaters
für die Utter oppelt hart Von Doppelwaiſen abgeſehen, ird N

eshalb die Utter möglichſt bei den Kindern halten und mit allen
Mitteln einer Trennung vorzubeugen en Hier nden nicht nur

unſere Frauenvereine, all die genannten Fürſorgevereine ein reiches Feld,
ſondern auch vorzüglich Unſere katholiſchen Stande  ereine Es wäre 9
wiß freudig egrüßen, enn der alte Zunftgedanke wieder lebendiger
würde, daß die Berufsgenoſſen ſich die itwen und Waiſen der er⸗
ſtorbenen bekümmern ine Erinnerung dieſen Gedanken nde ſich

im Berliner Geſellenverein, eſſen Waiſenpfleger für die Kinder ber.
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ſtorbener Berufskollegen orge tragen, regelmäßig die Familien beſuchen,
und not tut, auch unterſtützen. me Standespflege vermeidet,
bom Seelſorgsbeſuch abgeſehen, al eheſten all das Peinliche, das onſt
ſolchen Beſuchen und Hilfen et anhaftet. Vielfach ird —. abei
Uum Übernahme einer Pflegſchaft handeln, die, es notwendig erſcheint,
auch für die Dauer der A

eſenhei des Vaters beſtellt werden kann.

Zur Familienpflege muß ergänzend, anregend, helfend die Tätigkeit
der ule, Uund eS eboten erſcheint, auch der Bewahrſchulen und
Kinderhorte treten me Aufgabe bon ganz beſonderer Bedeutung fällt
der Jugen  ege zu, da die heranwachſende Jugend naturgem den ater
am meiſten miſſen wird eine elle bei der einer ſtarken Leitung be⸗
dürftigen männlichen Jugend zu vertreten, iſt der Jugendpräſes in hervor⸗
ragendem Maße geeignet und berufen

Wenn alle dieſe Kräfte in einem Geiſt zuſammenwirken, dann braucht
uns die Zukunft der jungen Generation nicht bangen, mag auch
manch Vaterauge ſich für immer geſchloſſen aben Dieſer Geiſt aber, der
alle eint, muß der E eines kernhaften, opferſtarken Chriſtentum ſein,
ſo wie Per ſich mit urwüchſiger Wucht V dieſem Kriege Bahn brach gen
die ellen Scharen Unſerer jungen Krieger, die den eiligen Sakramenten
ſtrömten und ſtrömen, allen Stellen eweiſen, daß Unſere wehrhafte Jugend
keine „religiöſe onzeit“ ennt, daß ſie die Uellen ihrer Kraft eſſer
enn als jene, die ängſtlich bemüht . ſi in der ortbildungsſchule
vbor religioſer Beeinfluſſung zu ſchützen Für die Waiſenpflege aber ewinnt
dieſer Geiſt 0  e.  e Bedeutung. Denn Waiſen eine vollwertige religiöſe
Erziehung vorenthalten teße ſie, die den ater auf Iden verloren, auch
noch des Vaters im Himmel berauben.

Conſtautin Noppel


